


Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 41 Kulturamt

          Gebäude: Markt 24
Herr Oliver Pfeffer Auskunft erteilt: Herr Lorenz
Fraktionsvorsitzender der          Telefon: 03691/670150

FDP-Fraktion
          E-Mail: buero-stadtrat@eisenach.de

          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
29.10.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0018/2009

Sehr geehrter Herr Pfeffer,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

1. Jederzeit einsehbar liegt ein (sowohl 2008 als auch 2009 jeweils im Kulturausschuss
vorgestelltes) Nutzungskonzept sämtlicher Bereiche des Thüringer Museums vor, also
auch der Bereiche Predigerkirche und Reuter-Villa mit Richard Wagner-Sammlung.
Dieses Konzept soll bis zum Ende des Jahres 2009 eine Überarbeitung bzw. Ergänzung
hinsichtlich einiger sich aktuell bietender Möglichkeiten der Sammlungserweiterung
erfahren. Diese Möglichkeiten werden derzeit durch das Fachamt geprüft und zum o. g.
Zeitpunkt den Ausschüssen vorgestellt.

2. Zusammenhänglich mit den intensiven Vorbereitungen des Liszt-Jahres 2011 gibt es
bereits  jetzt Überlegungen hinsichtlich einer (auch haushaltstechnisch) angemessenen
Richard- Wagner-Ehrung 2013. Gemeinsam mit der Deutschen Richard Wagner-
Gesellschaft (welche basierend auf der Sammlung Rüdiger Pohl) ihr Hauptaugenmerk
auf Eisenach gerichtet hat (und im Oktober 2009 in Eisenach tagte), wird ein Programm
konzipiert, dessen wesentliche Schwerpunkte eine wissenschaftliche Tagung, eine
angemessene Ausstellung sowie eine Konzertreihe sein werden. Neben den bereits
genannten Partnern wird dies vor allem im Zusammenwirken mit der Wartburg-Stiftung
und dem Theater Eisenach-Meiningen geschehen.

3. Die Arbeit wird vom Hochbauamt begleitet. Nach Begutachtung des Schadens wurden
verschiedene Angebote vom Hochbauamt für die notwendige Kunstschmiedearbeit
eingeholt und geprüft. Das kostengünstigste Angebot für das schmiedeeiserne Tor und
die beiden originalen Torpfosten beläuft sich auf rund 5.000,00 €. Eine Freigabe dieses
Betrages wurde beantragt. Sobald diese wirksam wird, beginnen die erforderlichen
Arbeiten.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Ö  11.1
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Anfragen-Nr.
AF-0020/2009

Anfrage
Frau Katja Wolf

Betreff

Schulmilchversorgung in Eisenach

I. Sachverhalt

In den letzten Wochen habe ich vor allen Eisenacher Grundschulen kostenfreie
Schulmilch verteilen können. Dabei stellte ich fest, dass die Versorgung mit
Schulmilch sehr unterschiedlich gehandhabt wird.

Ich frage den Oberbürgermeister:

1. In welchen Eisenacher Grundschulen gibt es Schulmilch und in welchen (warum)
nicht?

2. Wer ist jeweils für die Bestellung, Annahme und Abrechnung verantwortlich?

3. In welcher Höhe belaufen sich jeweils die monatlichen Kosten für die Eltern und
ggf. für die Stadt Eisenach?

Frau Katja Wolf

Ö  11.2



Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 01.6  Büro Stadtrat

          Gebäude: Markt 1
Frau Katja Wolf Auskunft erteilt: Frau Stephan
          Telefon: 03691/670762

          E-Mail: viola.stephan@eisenach.de

          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
22.10.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0020/2009

Sehr geehrte/r Frau Wolf

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

Beantwortung

Aufgrund fehlender Rechtsnorm ist die Stadt Eisenach für die Versorgung der Schüler mit
Schulmilch nicht zuständig.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Ö  11.2
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Anfragen-Nr.
AF-0021/2009

Anfrage
Herr Jörg Voß

Betreff

EDV-Ausstattung in der Volkshochschule (vhs)

I. Sachverhalt

Die Volkshochschule in Eisenach kann auf eine längjährige Bildungstradition zurückblicken
und bewältigt eine umfangreiche Themenvielfalt. In ihrem neuen Domizil in der
Schmelzerstraße hat die vhs eine zweckmäßige Unterbringung gefunden. Der
Oberbürgermeister hat im letzten Semesterheft die Bedeutung der vhs für die Bürger der
Stadt Eisenach hervorgehoben. Ein wesentliches Element des vhs-Angebotes ist die EDV. In
diesem Fachgebiet unterliegt die Ausstattung sehr kurzen Lebenszyklen. Hier ist aber auch
ein nahezu kontinuierlicher Bedarf bei den Bildungskonsumenten vorhanden. Lediglich bei
der Grundlagenvermittlung, hier aber auch nur begrenzt, kann auf aktuelle Technik verzichtet
werden.

II. Fragestellung

In welchem Zyklus wird die EDV-Ausstattung der vhs ausgetauscht, bzw. auf welchem
Niveau befindet sich die vorhandene Ausstattung?

Ich bitte insbesondere auf folgende Kriterien einzugehen:
• Anzahl, Anschaffungsjahr und Betriebssystem der Server.
• Anzahl, Anschaffungsjahr und Betriebssystem der Schulungs-PCs.
• Anzahl und Typ der Bildschirme (CRT oder TFT).

Herr Jörg Voß

Ö  11.3



Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 10 Amt Zentraler Service

          Gebäude: Markt 1
Herr Jörg Voß Auskunft erteilt: Herr Tschaar
Stadtratsmitglied           Telefon: 03691/670125

DIE LINKE.-Stadtratsfraktion
          E-Mail: wolfgang.tschaar@eisenach.de

          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
27.10.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0021/2009

Sehr geehrter Herr Voß,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

Die Ausstattung der Mitarbeiter der Volkshochschule befindet sich auf dem
Ausstattungsniveau der übrigen Stadtverwaltung.

Die technische Ausstattung des PC-Schulungsraumes an der Volkshochschule Eisenach
stammt aus dem Jahr 2000. Eine Anmeldung von Haushaltsmittel 2010 für eine
Neuausstattung des Schulungsraumes mit PC-Technik wurde vorgenommen. Im Rahmen
der Haushaltsdiskussion entscheidet der Stadtrat dann über die Genehmigung des
Haushaltes und damit die Bewilligung der Mittel.

Die Anforderung für die technische Ausstattung wird durch die Volkshochschule vorgegeben.
Die Entscheidungszuständigkeit für die Sachausstattungen der Verwaltung liegt nach § 29
ThürKO beim Oberbürgermeister.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Ö  11.3
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Anfragen-Nr.
AF-0022/2009

Anfrage
Herr Thomas Levknecht

Betreff

Anfrage des Stadtrates Herrn Levknecht - Bürgerhaus Eisenach

I. Sachverhalt

Die Betreibung des Bürgerhauses der Wartburgstadt in der Ernst-Thälmann-Straße wird
ausgeschrieben. Der Vertrag mit dem bisherigen Pächter endet zum 31.12.2009.

II. Fragestellung

Welche Schritte sind vorgesehen, um einen nahtlosen Veranstaltungsbetrieb im Bürgerhaus
auch mit Beginn des neuen Jahres zu gewährleisten?
Wie sind die „Stammnutzer“ hierbei eingebunden?
Wie wird mit bereits abgeschlossenen Verträgen über Veranstaltungen im Bürgerhaus im
Jahr 2010 verfahren?

Herr Thomas Levknecht

Ö  11.4



Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 67 Amt für Tiefbau und
Grünflächen

          Gebäude: Heinrichstraße 11
Herr Thomas Levknecht Auskunft erteilt: Herr Schumann
Stadtratsmitglied          Telefon: 03691/791811

SPD-Stadtratsfraktion
          E-Mail: bolko.schumann@eisenach.de

          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
29.10.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0022/2009

Sehr geehrter Herr Levknecht,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

Am 17.10.2009 wurde eine Anzeige als Kurztext in der Presse veröffentlicht, in welcher die
Stadt Eisenach mögliche Bewerber zu einer Interessenbekundung aufgefordert hat. Der
vollständige Text der Interessenbekundung steht im Internet auf der Webseite der
Stadtverwaltung Eisenach. Bis zum 31.10.2009 können alle Interessenten ein
aussagefähiges Konzept für den künftigen Betrieb des Bürgerhauses bei der
Stadtverwaltung Eisenach vorlegen. Nach Sichtung aller eingereichten Unterlagen wird die
Stadtverwaltung mit ausgewählten Bewerbern zur Präzisierung der Konzepte entsprechende
betriebswirtschaftliche Rahmendaten zur Verfügung stellen.

Am 08.10.2009 wurden alle bestehenden Mietverträge mit den bisherigen Pächter an das
Sachgebiet Gebäudeunterhaltung übergeben. Sechs Mieter, welche einen langfristigen
Vertrag mit dem Pächter abgeschlossen haben, wurden bereits angeschrieben und über den
aktuellen Sachstand informiert. Alle anderen “Stammnutzer” haben ein gleichlautendes
Schreiben erhalten.

Um einen nahtlosen Weiterbetrieb des Bürgerhauses zu gewährleisten ist vorgesehen, dass
der neue Pächter in alle bestehenden Verträge eintritt.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Ö  11.4
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Anfragen-Nr.
AF-0023/2009

Anfrage
Herr Patrick Wieschke

Betreff

Anfrage der NPD-Stadtratsfraktion - zur Arbeit der städtischen
Ausländerbeauftragten

I. Sachverhalt

Wiederholt mußten Pressemitteilungen der Stadtverwaltung zufolge Sprechstunden der
Ausländerbeauftragten ausfallen.

II. Fragestellung

1. Wie viele Sprechstunden sind seit Amtsantritt von Frau Röder aus welchen Gründen
ausgefallen und wie viele wurden demgegenüber durchgeführt?

2. Wie bewertet die Stadtverwaltung die augenscheinlich hohe Ausfallrate der
Sprechstunden vor dem Hintergrund der angestrebten Integration von Ausländern?

3. Welche Mittel sind zu welchem Zweck im Haushalt 2009 für die Arbeit der
Ausländerbeauftragten eingestellt (Bitte mit HH-Stelle)?

Herr Patrick Wieschke

Ö  11.5



Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 02 Bürgermeisterin

          Gebäude: Markt 22
Herr Patrick Wieschke Auskunft erteilt: Frau Lieske
Fraktionsvorsitzender der Telefon: 03691 670-400

NPD-Stadtratsfraktion
          E-Mail: 02DEZ2@eisenach.de

          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
29.10.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0023/2009

Sehr geehrter Herr Wieschke,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

Die Arbeitszeit der ehrenamtlichen Ausländerbeauftragten unterliegt keinen starren Regeln.
Frau Röder kann sich ihre Zeit flexibel und je nach den Beratungsbedürfnissen auch außer
Haus einteilen.

In der Haushaltsstelle 00000.40100 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige sind die
Mittel laut Hauptsatzung eingestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Ö  11.5
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Anfragen-Nr.
AF-0024/2009

Anfrage
Herr Patrick Wieschke

Betreff

Anfrage der NDP-Stadtratsfraktion - zu den städtischen
Gewerbesteuereinnahmen im Hinblick auf den Einzelhandel

I. Sachverhalt

Die Stadt hat in diesem Jahr erneut hohe Gewerbesteuerausfälle zu verzeichnen.
Unabhängig von der Wirtschaftskrise kann davon ausgegangen werden, dass unter anderem
auch bedingt durch die steuerliche Organschaft Steuerausfälle im Fall von Unternehmen mit
mehreren Betriebsstätten entstehen.

II. Fragestellung

Welche Summe entfällt nach bisherigen Zahlungen und Schätzungen von Gewerbesteuern
auf Unternehmen aus dem Bereich „Einzelhandel“?
1. Wie hoch ist der Anteil von wie vielen Einzelhandelsunternehmen mit Betriebssitz in

Eisenach an dieser Gesamtsumme?
2. Wie viele der in Eisenach ansässigen Einzelhandelsunternehmen haben mehrere

Betriebsstätten in verschiedenen Gemeinden?
3. Bei wie vielen dieser Unternehmen werden Gewerbesteuern im Rahmen der

Steuerzerlegung an die Stadt Eisenach abgeführt?

Herr Patrick Wieschke

Ö  11.6



Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt:20 Finanzverwaltung

          Gebäude: Markt 1
Herr Patrick Wieschke Auskunft erteilt: Herr Hartmann
Fraktionsvorsitzender der          Telefon: 03691/670200

NPD-Stadtratsfraktion
          E-Mail: alwin.hartmann@eisenach.de

          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
27.10.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0024/2009

Sehr geehrter Herr Wieschke,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

Zu 1)

Das Aufkommen an Gewerbesteuer für Einzelhandelsbetriebe beläuft sich nach aktueller
Schätzung auf 1,24 Millionen €. In Eisenach sind ca. 506 Einzelhandelsunternehmen
registriert.

Davon haben 386 Einzelhandelsbetriebe ihren Hauptsitz in Eisenach. 77 dieser
Einzelhandelsbetriebe sind 2009 zur Gewerbesteuer veranlagt; ihr Anteil am
Gewerbesteueraufkommen des Einzelhandels beträgt 47,17 %.

Eine konkrete Aussage über den Anteil der Einzelhandelsunternehmen am diesjährigen
Einnahmerückgang bei der Gewerbesteuer kann aufgrund fehlender statistischer Werte
derzeit nicht erfolgen.

Zu 2)

Einzelhandelsunternehmen mit mehreren Betriebsstätten sind in Eisenach 120 registriert.

Zu 3)

Die Stadt Eisenach erhält derzeit in 62 Fällen einen Zerlegungsanteil.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Ö  11.6
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Anfragen-Nr.
AF-0025/2009

Anfrage
Herr Jonny Albrecht

Betreff

Anfrage der NDP-Stadtratsfraktion - zur Säuberung des Roten Baches

I. Sachverhalt

Der Rote Bach ist in dieser Jahreszeit besonders von Überschwemmungen gefährdet.

II. Fragestellung

Wird oder wurde der Rote Bach in diesem Jahr gereinigt?
1. Kam es bereits zu derart starken Regenfällen, durch welche sich das geschaffene

Regenrückhaltebecken am Sonnabendwinkel in einem Praxistest „gewähren“ konnte und
traten dabei Probleme auf?

2. Wie ist der Stand der Arbeiten an den zwei weiteren geplanten Rückhaltebecken am
Meselergraben und dem Silbergraben?

3. Plant die Stadtverwaltung, den durch Anlieger selbst gefertigten Laubfang zu erneuern?

Herr Jonny Albrecht

Ö  11.7



Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 67 Amt für Tiefbau und
Grünflächen

          Gebäude: Heinrichstr. 11
Herr Jonny Albrecht Auskunft erteilt: Herr Schumann
stellv. Fraktionsvorsitzender Telefon: 03691/791811

der NPD-Stadtratsfraktion
          E-Mail: bolko.schumann@eisenach.de

          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
29.10.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0025/2009

Sehr geehrter Herr Albrecht,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

Der Rote Bach wurde in diesem Jahr bisher nicht gereinigt. Eine Ortsbesichtigung ist erst für
November/Dezember vorgesehen.

1. Nach unserem Kenntnisstand musste sich das Regenrückhaltebecken (RRB) noch nicht
„bewähren“ - noch keine so starken Regenfälle, dass es zu einem größeren Aufstau kam.

2. Die Planung weiterer RRB an Meseler- und Silbergraben werden derzeit nicht weiter
verfolgt. Der weitere Hochwasserschutz auch für das Einzugsgebiet Roter Bach wird im
Rahmen des neuen Hochwasserschutzkonzeptes der Stadt Eisenach betrachtet. Eine
Rückhaltung im oberen Bereich des Roten Baches wird derzeit nicht favorisiert .

3. Eine Erneuerung des Laubfanges ist nicht vorgesehen.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Ö  11.7
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Anfragen-Nr.
AF-0026/2009

Anfrage
Herr Jonny Albrecht

Betreff

Anfrage der NPD-Stadtratsfraktion - zu den Parkplätzen an der B 84 im OT
Stockhausen

I. Sachverhalt

An der Bundesstraße 84 im OT Stockhausen sind zwei Parkplätze geschaffen worden.

II. Fragestellung

Durch welche Behörde wurde der Bau der Parkplätze wann genehmigt und erfolgte hier eine
Beteiligung des Ortschaftsrates?
1. Wenn das Amt für Tiefbau und Grünflächen in den Vorgang involviert war, welcher oder

welche Mitarbeiter waren namentlich mit dieser Angelegenheit betraut?
2. Trifft es zu, dass bedingt durch die mit den Parkplätzen entstandene verkehrsberuhigte

Zone die Häuser entlang der B 84 eine Wertsteigerung erfahren haben?

Herr Jonny Albrecht

Ö  11.8



Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 32  Ordnungsamt

          Gebäude: Markt 2
Herr Jonny Albrecht Auskunft erteilt: Frau Kirchner
          Telefon: 03691/670300

          E-Mail: monika.kirchner@eisenach.de

          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
26.10.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0026/2009

Sehr geehrter Herr Albrecht,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

Bei Ihrer Anfrage handelt es sich um eine Angelegenheit im übertragenen Wirkungskreis;
insofern erfolgt keine Beantwortung.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Ö  11.8
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Anfragen-Nr.
AF-0028/2009

Anfrage
Herr Stefan Schweßinger

Betreff

Anfrage der B 90/Die Grünen-Stadtratsfraktion - Reise nach Mogilew

I. Sachverhalt

Wir fragen den Oberbürgermeister:

II. Fragestellung

1. Wie hoch sind die Kosten für die Dienstreise des Oberbürgermeisters und der
ehrenamtlichen Beigeordneten in die weißrussische Partnerstadt Mogilew, die haushalts-
wirksam werden ?

2. Welche Notwendigkeit bzw. Unabweisbarkeit gab es für diese Reise der
Verwaltungsspitze mit zwei Personen im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung ?

Herr Stefan Schweßinger

Ö  11.10



Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 01.6  Büro Stadtrat

          Gebäude: Markt 1
Herr Stefan Schweßinger Auskunft erteilt: Herr Tschaar
          Telefon: 03691/670125

          E-Mail: wolfgang.tschaar@eisenach.de

          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
30.10.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0028/2009

Sehr geehrte/r Herr Schweßinger

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

Beantwortung

Zu 1.) Haushaltswirksame Kosten, in Höhe von 869,16 € entstanden nur für die Flugreise.
Weitere Tagungskosten wurden durch die Gastgeber bzw. durch den Oberbürgermeister und
die ehrenamtl. Beigeordnete selbst getragen.

Zu 2.) Organisiert wurde das Treffen von der Stadt, der Belarussischen Gesellschaft für
Freundschaft und kulturelle Beziehungen mit dem Ausland, der Deutschen Botschaft in der
Republik Belarus, der Stadt Eisenach, dem Bundesverband Deutscher West-Ost-
Gesellschaften und der Stiftung West-Östliche Begegnungen, so daß die Stadt Eisenach
neben den genannten Partnern Einlader war.
An dem 7. deutsch-belarussische Städtepartnerschaftstreffen in Mogiljow haben neben
Vertretern von Kommunen aus Weißrussland und Deutschland erstmals auch dank der
Förderung der Stiftung West-Östliche Begegnungen eine größere Zahl von deutschen als
auch belarussischen gesellschaftlichen Organisationen, Vereinen und Initiativen
teilgenommen, die in den Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und Weißrussland
aktiv sind.
Inhaltlich war die Veranstaltung mit der Deutschen Botschaft abgestimmt.
Auf dem Programm standen neben vielen thematischen Veranstaltungen, u.a. eine
Podiumsdiskussion zur "Rolle und Bedeutung von belarussisch-deutschen kommunalen
Partnerschaften", der Besuch von beispielhaften Projekten sowie die Arbeit in parallel
stattfindenden Arbeitsgruppen. Hier standen der Erfahrungsaustausch und die
Netzwerkbildung im Vordergrund der Gespräche.
In den 4 Arbeitsgruppen wurde die Präsenz der Einlader vorausgesetzt, so daß mit der
Anwesenheit der zwei politischen Vertreter und der Vertreter des Gründer- und
Innovationszentrums (GIS) die Mindestbesetzung abgedeckt wurde.
Über die Einbindung von gesellschaftlichen Organisationen und den Austausch versuchen
wir seit Jahren die Städtepartnerschaft nicht nur auf Ebene der Verwaltung und der
Wirtschaft auszubauen, sondern die Menschen einzubinden. Möglichst viele Kontakte
zwischen deutschen und weißrussischen Bürgern sollen Vorurteile abbauen, Schranken
überwinden und eben auch politische Probleme ansprechen. Dies muß weiter ausgebaut

Ö  11.10
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werden, u.a. über Schüleraustausch und die Förderungen von Studierenden wie den
StipendiatInnen der Musikhochschule.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister



Seite: 1

Anfragen-Nr.
AF-0029/2009

Anfrage
Herr Stefan Schweßinger

Betreff

Anfrage der B 90/Die Grünen-Stadtratsfraktion - Ersatzflächen KVG

I. Sachverhalt

Durch Hinweise und Anfragen von Mitarbeitern der KVG wurden wir darauf hingewiesen,
dass das Abstellen und Parken von PKWs durch Mitarbeiter der KVG und auch von Bussen
in der Heinrichstrasse (Gelände des Amtes für Tiefbau und Grünflächen) gebührenpflichtig
werden soll. Die ehemaligen Flächen zum Abstellen von Fahrzeugen der KVG wurden dieser
durch die Baumaßnahme der Firma Becker (Tor zur Stadt) entzogen und das Gelände in der
Heinrichstraße der KVG als Ersatz angeboten.

Wir fragen den Oberbürgermeister:

II. Fragestellung

Welche Gründe kann der Oberbürgermeister anführen, dass der KVG diese Ersatzflächen
nunmehr gebührenpflichtig angeboten werden?

Herr Stefan Schweßinger

Ö  11.11



Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 67 Amt für Tiefbau und
Grünflächen

          Gebäude: Heinrichstr. 11
Herr Stefan Schweßinger Auskunft erteilt: Herr Schumann
Fraktionsvorsitzender der          Telefon: 03691/791811

B 90/Die Grünen-Fraktion
          E-Mail: bolko.schumann@eisenach.de

          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
29.10.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0029/2009

Sehr geehrter Herr Schweßinger,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung erfolgt durch die Stadtverwaltung zukünftig eine
aktivere Bewirtschaftung der in ihrem Eigentum befindlichen Flächen und Gebäude. Dies
betrifft in einer ersten Stufe neben der Erhöhung der Parkgebühren auf den
Schulgrundstücken auch die Vermarktung der Flächen der verschiedenen
Verwaltungsaußenstandorte (Heinrichstraße, Gaswerkstraße, Feuerwache). Seit dem
01. September 2009 zahlen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung bei Inanspruchnahme der
Parkflächen in diesen Bereichen eine monatliche Parkgebühr in Höhe von 20 €.

Eine Ankündigung über die Erhebung von Parkgebühren wurde auch dem Landkreis und der
KVG zugestellt, ohne jedoch die Erhebung der Gebühren zum jetzigen Zeitpunkt
durchzusetzen.

Inwieweit die Stadtverwaltung verpflichtet ist, der KVG die als Ersatzfläche zum Parken der
Busse bereitgestellten Stellplätze bei einer Gesamtbewirtschaftung aller städtischen Flächen
kostenlos zu überlassen, wir derzeit noch geprüft. Auch befinden sich andere Varianten, z.
Bsp. im Gegenzug für die weitere kostenlose Nutzung des Geländes Heinrichstraße eine
kostenlose Nutzung von KVG-Flächen in der Uferstraße durch die Stadtverwaltung zum
Abstellen von Reisebussen, in der Prüfung.

Erst nach Abschluss dieser Prüfungen wird über die endgültige Gebührenerhebung
entschieden.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister
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Anfragen-Nr.
AF-0030/2009

Anfrage
Frau Regina Müller

Betreff

Anfrage der CDU-Stadtratsfraktion - zur Gestaltung des Theaterplatzes

I. Sachverhalt

Der Theaterplatz in Eisenach dient unterschiedlichen Funktionen: Schulhof, Parkplatz,
Aufenthaltsort der Theaterbesucher – insbesondere in den Sommermonaten in den Musical-
Pausen – usw. Die Qualität dieses Platzes lässt leider seit Jahren zu wünschen übrig.
Nicht nur die Musical-Macher, auch Theater-Intendant Ansgar Haag, haben sich inzwischen
öffentlich zur Gestaltung dieses Platzes geäußert und auch Vorschläge dazu gemacht.

II. Fragestellung

Gibt es in der Stadtverwaltung Planungen zur Gestaltung und qualitativen Verbesserung  des
Platzes?
Wenn ja, wann werden diese umgesetzt und welche Kosten sind zu erwarten?

Frau Regina Müller
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Beantwortung der Anfrage AF-0030/2009

Sehr geehrte Frau Müller,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

Der Theaterplatz ist ein das Stadtbild in erheblichem Maße prägender Platz, im nördlichen
Bereich der Altstadt gelegen. Er ist Standort des Landestheaters und des historischen
Gerichtsgebäudes. Herauszuheben ist auch seine Bedeutung als Schulstandort.

Der Platz weist gestalterische Missstände und funktionale Defizite aus, die zu starken
Attraktivitätsverlusten und Fehlentwicklungen geführt haben (z. B. intensive Parkplatz-
nutzung, Platzfläche mit erodierten Betonplatten, defekter Springbrunnen, Bitumen im
Randbereich, ungeeignetes Stadtmobiliar, fehlende Barrierefreiheit, etc.)

Für die Sanierung des Platzes wird vorläufig und ohne vorliegende Planung von einem
Gesamtfinanzierungsbedarf von ca. 1.240.000,00 € ausgegangen.

Der Theaterplatz ist als Infrastrukturinvestition für nachhaltige Stadtentwicklung zur
Sanierung der physischen Umwelt und zur Stärkung der Innenstadt als eine der Maßnahmen
der EFRE-Strukturfondsförderung (75%) vorgesehen. Der Stadtrat der Stadt Eisenach hat
2009 hierzu bereits einen Beschluss zum operationellen Programm der Stadt Eisenach
„Infrastrukturmaßnahmen historische Innenstadt und Tor zur Stadt“ im Förderzeitraum 2007-
2013 gefasst.

Der Platz ist im Erhaltungssatzungsgebiet „Innenstadt“ gelegen. Damit wäre auch eine
Förderung innerhalb des Bund-Länder-Programms „Städtebaulicher Denkmalschutz“ möglich
(Förderquote 80% - städtischer Mitleistungsanteil 20 %).

Da der Platz nur unmittelbar an das Sanierungsgebiet „Innenstadt“ grenzt, sich aber nicht
innerhalb dieses Gebietes befindet, greift bei der Investition zur Sanierung die Befreiung der
Anlieger von Kommunalabgaben gemäß  Beitragsrecht nach § 154 des Baugesetzbuches
(BauGB) nicht.
Im Falle der Umgestaltung des Theaterplatzes findet das Thüringer
Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) Anwendung. Hiernach ist die Gemeinde gem. § 7
verpflichtet, ihren Aufwand, den sie für die Herstellung, Erweiterung, Erneuerung oder
Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen hat, über
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Straßenausbaubeiträge zu refinanzieren.

Im Rahmen der Städtebauförderung würden die städtebaulichen Mehraufwendungen und
der nach Abzug des umlagefähigen Aufwandes verbleibende städtische Anteil förderfähig.
Die Stadt ist für ihre Grundstücke als Grundstückseigentümer ebenso beitragspflichtig wie
die übrigen Anlieger, wobei diese städtischen Aufwendungen nicht förderfähig sind.

Da der Erschließungsvorteil der Anlieger bei einem Stadtplatz wie dem Theaterplatz deutlich
hinter der öffentlichen Bedeutung der Platzanlage zurücksteht, erscheint eine gesonderte
Regelung zum beitragsfähigen Aufwand sinnvoll. Hinsichtlich der Erhebung von
Straßenausbaubeiträgen wäre zu prüfen, inwiefern die Satzung über das Erheben von
Straßenausbaubeiträgen (SAB) der Stadt Eisenach vom 06.11.1995 anwendbar ist, oder ob
auf Grund der Spezifik des Theaterplatzes eine gesonderte Satzung erlassen werden muss,
analog der Sondersatzung gem. § 6 Abs. 8 SAB vom 06.11.1995 für den Nordplatz.

Als Planungsgrundsatz für die Platzgestaltung sollte gelten, dass neben einer authentischen
Gestaltungsauffassung eine hohe Nutzungsflexibilität verwirklicht werden soll, so dass die
Platzfläche variabel für verschiedenste Anforderungen - gegenwärtig und zukünftig -
brauchbar und benutzbar wird.

Zur Entscheidungsfindung über die grundsätzliche Gestaltungsauffassung für diesen
Stadtplatz sollte die Einbindung der Anlieger und zukünftigen Nutzer in den Planungsprozess
in geeigneter Weise sicher gestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister


